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Kostenerstattung bei Arzneimitteln

Gesetzliche Krankenkassen müssen Kosten für Medikamente, die in der Bundesrepublik nicht zugelassen
sind, nicht übernehmen. Alleiniges Kriterium für die Erstattungsfähigkeit ist die Aufnahme des Präparats in die
Liste zugelassener Arzneimittel.
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